
Honen Mark, 27 Millionen Mark mehr als 1984, 
zur Verfügung gestellt.29

Zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Familien mit Kindern 
wurden ab l.Mai 1986 weitere bedeutende 
Mittel, z. B. für die bezahlte Freistellung der 
Mütter schon ab erstem Kind sowie die Unter
stützung für verheiratete werktätige Mütter 
mit zwei Kindern zur Pflege erkrankter Kin
der, auf ge wandt.

Die Rechtsbeziehung zur Begründung des 
medizinischen Betreuungsverhältnisses zwi
schen der Gesundheitseinrichtung (Schwange
ren- und Mütterberatungsstelle) und der 
Schwangeren bzw. Mutter entsteht durch Er
fassung. Diese erfolgt bei Vorliegen der recht
lich geforderten Voraussetzungen mit dem er
sten Besuch in der Beratungsstelle.30 In diesem 
Rechtsverhältnis bestehen die für das medizini
sche Betreuungsverhältnis generell charakteri
stischen Rechte und Pflichten für die Gesund
heitseinrichtung wie für den Bürger.

Bestimmte Besonderheiten ergeben sich 
daraus, daß
a) die Betreuung nicht nur auf den medizini

schen Bereich beschränkt, sondern auch 
auf andere Fragen ausgedehnt wird (wie 
auf soziale und rechtliche Fragen) ;

b) eine therapeutische Beratung im Prinzip 
nicht vorgesehen ist, sondern vorbeugende 
Untersuchung und Betreuung bestimmend 
sind.

Über die medizinische und soziale Beratung 
und Betreuung von Schwangeren und Müttern 
mit Kleinstkindern hinaus gibt es vielfältige 
weitergehende staatliche Maßnahmen zur För
derung von Mutter und Kind sowie zur Unter
stützung von Familien mit Kindern, besonders 
von kinderreichen Familien, die verwaltungs
rechtlich bedeutsam sind und für deren Reali
sierung die Organe des Staatsapparates weit
gehend die Verantwortung tragen (vgl.
13.4.1.).

Wünscht eine Schwangere, die Schwanger
schaft zu unterbrechen, so geschieht dies im 
Rahmen eines zivilrechtlichen medizinischen 
Betreuungsverhältnisses.31 In bestimmten Fäl
len trifft eine Fachärztekommission als Organ 
des Bezirks- bzw. Kreisarztes32 darüber ver
bindliche staatliche Entscheidungen. Die 
Fachärztekommission entscheidet über die 
Zulässigkeit einer Unterbrechung, die später 
als zwölf Wochen nach Schwangerschaftsbe
ginn vorgenommen werden soll. Sie genehmigt

in Ausnahmefällen eine Unterbrechung, wenn 
seit der letzten Schwangerschaftsunterbre
chung weniger als sechs Monate vergangen 
sind (§§ 2 u. 3 Schwangerschaftsunterbre
chungsgesetz), und entscheidet über Einsprü
che von Schwangeren gegen eine ablehnende 
Entscheidung eines Facharztes (§5 Schwan- 
gerschaftsunterbrechungs-DB). Die Fachärz
tekommission des Bezirkes entscheidet über 
Einsprüche gegen ablehnende Entscheidun
gen der Fachärztekommission des Kreises (§ 6 
Schwangerschaftsunterbrechungs-DB).

13.3,
Verwaltungsrechtliche Regelungen 
zur Gestaltung
hygienischer Umweltbedingungen

Wie bereits dargelegt, ist die sozialistische Ge
sundheitspolitik vorrangig auf die Prophylaxe 
orientiert. Die Prophylaxe umfaßt sowohl die 
Gesamtheit vorbeugender Maßnahmen, die 
im Rahmen medizinischer Betreuungsverhält
nisse durch ärztliche Untersuchungen und Be
handlungen der Menschen verwirklicht wer
den, als auch jene Maßnahmen, die der ge
sundheitsfördernden Gestaltung der Umwelt 
des Menschen dienen. Dabei macht die Ge
samtheit jener Maßnahmen, die die Wechsel
beziehungen zwischen Mensch, Natur und Ge
sellschaft gestalten und im Interesse des Ge
sundheitsschutzes notwendige Anforderungen 
an die materiellen Lebensbedingungen (Um
welt) gewährleisten, die Hygiene aus. Die Hy
giene ist somit die auf die Gestaltung der Um
welt und das Umweltverhalten des Menschen 
gerichtete medizinische Prophylaxe.

29 Vgl. Statistisches Jahrbuch 1986 der DDR, Ber
lin 1986, S. 340 u. 359.

30 Vgl. Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz 
und die Rechte der Frau vom 27. 9.1950, GBl. 
1950 Nr. H1S. 1037, §6.

31 Vgl. Gesetz über die Unterbrechung der 
Schwangerschaft vom 9. 3.1972, GBl. I 1972 
Nr. 5 S. 89 - im folgenden Schwangerschaftsun
terbrechungsgesetz, § 1.

32 Vgl. DB zum Gesetz über die Unterbrechung der 
Schwangerschaft vom 9.3.1972, GBl. II 1972 
Nr. 12 S. 149 - im folgenden Schwangerschafts- 
unterbrechungs-DB, §7.
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